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Kınder- und Jugendschutz

Ambivalenzen pragen das Biıld Wiährend sıch 1MmM Internet schlimme Jugendge-
fährdende Angebote, die nıcht 1U  ar virtuellen Charakter tragen, sondern aut LAaL-

sächlich kriminellem Handeln beruhen, tummeln, vermıiıtteln ımmer HEUE Selbst-
kontrolleinrichtungen bel Medienanbietern den Eindruck wırksamer Wehr
problematische Medieninhalte. Wiährend sıch die Offentlichkeit ber Miıf%ßhand-
lung und Mißbrauch VO Kındern emport, machen Fernsehkanäle Täter ınter-

(sästen. Wiährend INa  - eınerseılts dıe Gesundheitsgefährdungen durch JAs
bak mi1t ampagnen thematısıert, klagt die Bundesregierung dıe VO der
Europäischen Unıion beschlossenen Werbebeschränkungen. Wiährend I1a  _ 1abwei-
chendem Verhalten Jugendlicher als Folge VO Vernachlässigung un: Perspektiv-
losıgkeıt durch „Wegsperren un: krıimınal- un ordnungsrechtliches Durch-
oreiten ylaubt begegnen können, zıeht sıch dıe Politik AUS jugendpolitischen
Förderprogrammen zurück. Schaut IA  z also autf Jugendgefährdungen, gesell-
schaftliche Reaktionsweısen gegenüber deren Verursachern und yegenüber den
leidtragenden und belasteten Kındern und Jugendlichen, begegnet INa  -

stımmıgem Denken und verwırrend gegenläufigem Handeln. In der Fachdiskus-
S10N wırd yenerell dıe rage gestellt, ob sıch Politik un Gesellschaft nıcht
zunehmend aUuUs der Verantwortung für die nachfolgenden CGenerationen stehlen
Kınder und Jugendliche 7zunehmend als „Problemfälle“ definıeren und überwie—
gend detizıtäre und negatıve Biılder produzıeren.

In eıner solchen Eandschaftt zielorljentliert handeln, die ANSCIHNCSSCHEI
Strategıen für eiınen wırksamen Kınder- un Jugendschutz tinden un die C
sellschatts- und fachpolitischen Diskussionen auf Kurs halten, 1St außerordent-
ıch schwier1g, oder vielleicht gerade der iınzwischen auch sehr ete-
LOSCHCH Strukturen 1ın diesem Handlungsteld. Kınder- un: Jugendschutz versteht
sıch als anwaltliche Auftgabe, die Rechte VO Kındern un Jugendlichen VT allem
dort einzufordern, S1€e Gefährdungen auSgeSseLzZL sınd Weiterhıin versteht
sıch als Aufgabe der 1n der Erziehung Patieen; Junge Menschen 1m Sınn tragfahi-
CI Selbststeuerung befähıigen, mı1t Rısıken un Gefährdungen ANSCHILICSSCH
umzugehen. Schliefßlich umta{t Kinder- und Jugendschutz auch dıe moralısche
Aufgabe der Sıcherung und Schaffung VO Regeln, Grundsätzen un Normen,
mı1t denen WIr als einzelne, Gruppen, Organısationen und Instiıtutionen posıtıve
Lebensbedingungen für Junge Menschen erreichen un: negatıve Einflüsse
rückdrängen und ausschalten?.
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Dabei mMuUu testgehalten werden, da{fß Gefährdungen Junger Menschen gestern
W1€ heute nıcht alleın und 11UT AaUS dem Gebrauch VOIN Suchtmitteln, AaUS nıcht al-
tersadäquatem Umgang mMI1t Medien, AaUS der Ausbeutung durch Arbeit un AUS

Gewalthandlungen un: Mißbrauch resultieren, sondern gleichermaßen daraus,
da{ß ıhr Alltag, iıhre Wohnbedingungen, ıhr Freizeıitverhalten, hre Erziehung, ıhre
Berufseimnnmündung und anderes mehr belastet sınd Gefährdungen un Risıken
werden 1n der Regel nıcht als einzelne Phänomene un Ereignisse durchgreifend
wırksam, sondern häufıg 1n Kombination un autf komplexerem Ursachenhinter-
orund.

Institutionelle und organısatorısche Entwicklungen
In vieltaltiger Weiıse wurden selmt Mıtte des etzten Jahrhunderts rechtliche und 1N-
stiıtutionelle Regelungen 1LEr dem Leıitbegriff des „Jugendschutzes“ vetroffen,
u  3 dıe soz1ıale Integration und die personale Integrität Junger Menschen S1-
chern. Es erfolgten zunächst ordnungsrechtliche Eıngriftte, spater entwickelten
sıch Prütstellen und Kontrolleinrichtungen, heute ex1istieren vielfältige regulıe-
rende, erzieherische un! aut dıe Lebensbedingungen Einflufß nehmende nstıtu-
tionen un entsprechende konzeptionelle Ansätze. Se1t knapp 50 Jahren o1bt C 1n
den meılsten Bundesländern Fachorganisationen des Jugendschutzes 1n der Re-
gel 1ın treier Trägerschaft, tinanzıell aber staatlıch oder kırchlich dıe
sıch u  3 Information, Eınwirkung auf die Rechtsprechung, Multiplikatorenar-
beit tür padagogische Berufte un Vernetzung der Handlungstfelder bemühen.

Kınder- und jugendschützerische Inıtıatıven lassen sıch hıstorisch 1n einem SPC-
zıtischen Spannungsteld Dieses 1St markiert durch die 1n dieser Breıte
un Intensıität GTSE 1mM Zuge der Aufklärung entwickelte Vorstellung, da{ß Kınder
vollwertige und umtassende Persönlichkeitsrechte besitzen. Damıt verbunden
schien angesıichts der wachsenden Anforderungen die Lebenskompetenzen 1n
hochkomplexen Gesellschaftten die Schaffung eines TYTEe1- un: Schonraumes NOTLT-

wendig, optimale Entwicklungschancen für Junge Menschen sıchern kön-
HC111 Es entwickelte sıch allerdings schicht- un: soz1ialstrukturell unterschied-
ıch ausgepragt taktısch auch „Jugend” als eıgene Lebensphase, orlentiert VOT
allem bürgerlichen Wertvorstellungen. Diesem Bıld wıdersprachen allerdings
dıe harte Wıirklichkeit der Ausbeutung kındlicher Arbeitskraft 1n unNteren soz1alen
Schichten, die vielen, so7z1a] entwurzelten Jungen Mıgranten 1n eıner sıch 1n EWEe-
Un betindlichen Gesellschaft, bıindungslose Jugendliche auf dem Hıntergrund
zertfallender Sozıialstrukturen, Verletzungen ıhrer seelischen und körperlichen In-
tegrıtät durch Zwangsprostitution und anderes mehr. In dem sıch damıt eröffnen-
den Konflikt zwıschen Anspruch un: Wıirklichkeit entwıckelten Eınzelpersön-
lıchkeiten un Gruppen autf dem Hıntergrund christlicher und humanıstischer
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Wertorientierungen verschıedene Schutzkonzepte un -einrichtungen. uch
staatliche Inıtıatıven Irugecn ZAUE Institutionalisıerung spezıtfischer Aktıvıtäiten be1

Neben ErTSTtECH staatlichen Regulierungen historische Betrachtungen beginnen
me1st mMmi1t dem 1nweIls auf dıe Jugendarbeitschutzgesetzgebung 1n Deutschland
un! das Preufßische Regulatıv VO 1839 Waren VOT allem einzelne Persönlichkei-
ten un kleinere Gruppen engagıert. Und dies 1n 7zweıtacher We1se: Einerseıts
wurde Kiınder- und Jugendschutz 1im Sınn jugendfürsorgerischer Angebote und
Mafßnahmen mıiıt Fremdunterbringung 1n Asylen, Besserungsanstalten oder He1-
INECIN organısıert, andererseıts etablierten sıch Sıttliıchkeitsvereıine und -bewegun-
ZCN, die 1n der Offentlichkeit den Verlust sıttlıcher Orıentierung thematısıer-
FenN und dıe Bewahrung tradıtioneller Werte propagıerten. Bemerkenswert 1St de-
K  . Wıirken neben, aber mMI1t weıitgehender Unterstutzung der Kırchen. Idiese
sahen 1n ıhnen gzeeıgnete Handlungsformen, den schwindenden FEinflu{(ß ıhrer
überkommenen Tätigkeıit 1ın gesellschaftlichen Schnitt- un Grenzbereichen WEeTit-

zumachen. Man dart als Charakteristikum dieser Inıtıatıyven deren Soz1al- un:
Problemgruppenorijentierung herausstellen. Dies galt beispielsweıise auch für dıe
m1t den Siıttlichkeitsbewegungen „zeItZEISUS, personell und institutionell VGi=

bundenen Bestrebungen HT: Suchtbekämpfung. Es ATLGI zunächst weder Mas-

senbewegungen och auf dıe breitere Bevölkerung angelegte Inıtıatıven und Ak-
t1onen.

Dies äinderte sıch m1t der historisch ersten Epoche der Entwicklung VO Mas-
senmedien 1ın der modernen Gesellschaft, dıe durch dıe Verbreitung der „Kınema-
tographıe“ und durch Massendruck und _vertrieb VO trivialer Lıteratur gekenn-
zeichnet A Di1e Sıttlıchkeitsbewegungen un -1inıtlatıven tanden 171er eın breıite-
LG Aktionsteld, sahen 1n den Phäiänomenen nıcht alleın den Ausdruck veränderter
gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern wesentliche Ursachen für sıttliıche und
7z1ale Verwahrlosung. In der Auseinandersetzung mı1t „Schmutz un Schund“
der We1i1marer Zeıt, 1mM nationalsozialistischen Deutschland spater pervertiert,
spielten auch dıe Aktıivıtäten katholischer und evangelıscher Jugendbünde un
-verbände eıne nıcht unwiıchtıge Rolle Nach dem / weıten Weltkrieg haben sıch

anderem vormals 1n der Jugendarbeıt tatıge Persönlichkeiten wıeder den In-
iıt1atıven ZULI Bewahrung der Jugend VOI Gefährdungsphänomenen verschrieben.
Die Gründungszeıt der och heute tatıgen Organısatıonen des Kınder- und Ju-
yendschutzes a1ICIl die trühen 50er Jahre Die ersten Inıtıatıven vingen VO

Hamm AaUs, neben der Deutschen Hauptstelle die Suchtgefahren
dem gemeınsamen Begriff ‚Aktıon Jugendschutz“ die überkonfessionelle Bun-

desarbeitsgemeinschaft, dıe Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft SOWI1e dıe
dre1 nordrhein-westtälischen Landesstellen (evangelısch, katholisch und überkon-
tessionell) gegründet wurden.

Nur wen1g Zzeıtversetzt wurden weıtere Zusammenschlüsse ın anderen Bundes-
ändern gegründet. Fuür den katholischen Bereich 1St autf das Haus Hohenecflk 1n
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Hamm hiınzuweısen, die heutige Katholische Soz1ialethische Arbeitsstelle ıhre
Wurzeln hat Die eNANNLEN Instıtutionen und Verbände, 1ın vielfaltiger We1ise
mitgliedsverbandlıch untereinander und mI1T weıteren Fachverbänden un: nstıtu-
tionen verknüpft, haben 1ın den VErgaANSCHEH Jahrzehnten wesentliche Beıträge
7AD8G Entwicklung des Kınder- und Jugendschutzes ın Gesetzgebung und Praxıs
geleıstet. Ihre Taätıgkeıit wurde un wırd erganzt durch dıe pädagogıische Arbeıt
1n den Gliederungen des Deutschen Kinderschutzbundes, der prımär den Schutz-
gedanken 1m Sınn VO vieltältigen Hılten 7AEBE Erziehung wahrnımmt und damıt
auch dıe „Jugendfürsorgerischen“ Linıen des Kınderschutzes 1n modernen For-
11CIN weıtertührt.

Im Kern wurde die Entwicklung des instıtutionalısıerten Jugendschutzes gC-
speı1st VOIl der „regulatıven Denktigur“ des Schutzes Junger Menschen VOT Be-
schadıgungen ıhrer personalen Integrität und VE der Beeinträchtigung ıhrer
z1alen Integration, W1€ S1€ heute In Grundrechtsnormen und 1m daran orlentierten
Kinder- un!: Jugendhilfegesetz (SGB VIH/K]JEIG) Z Ausdruck kommt. Die
überaus starke kontessionelle Bindung der soz1alen Lienste un der Jugendhilfe
1ın Deutschland annn VOTI allem für die 50er un: 600er Jahre auch 1im Jugendschutz
testgestellt werden. nzwiıschen hat eıne Pluralısıerung der Orıentierungen und
eıne „Ver-Fachlichung“ der Arbeıt stattgefunden, W AS sıch 1mM Hınblick auf dıe
Akzeptanzbreıte ın der Offentlichkeit als hılfreich un!: hinsichtlich der Koopera-
t1on mMi1t anderen Arbeitsteldern innerhalb un: außerhalb der Jugendhilfe als
nuützliıch un notwendıg erwıesen hat Di1e weltanschaulich estimmten Impulse,
dıe ıhren Ausdruck trüher 1n eıner ausgepragten „Aktionsorientierung“ tanden,
beispielsweise 1ın Aufklärungsaktionen ber dıe Getahren des Irampens und
Campens Jugendlıicher, sınd heute schwächer geworden un mussen mM1t eiınem
ungleıich höheren Autfwand Organısatıon un: Kommunikatıon 1n die gesell-
schafts-, so7z1al- un tamilıenpolıtische Diıiskussion yebracht werden.

Kontexte und Gefährdungsbereiche
[)as Aufmerksamkeıitsspektrum des Kınder- und Jugendschutzes 1STt außerordent-
ıch breıt und reicht VO der Sucht ber die Vernachlässigung und den Mifßbrauch,
ber Gesundheits- und Umweltgefährdungen bıs hın JT Medienkonsum,
1U  am einıge Stichworte nennen?. Die „Querschnittsorientierung“, namlıch dıe
Beobachtung vieler auf dıe Entwicklung Junger Menschen einwırkenden Fakto-
LKA un: die Vermittlung VO Handlungsperspektiven und -ansatzen 1ın untftfer-

schiedliche Aufgabenfelder *, 1St nıcht eintach realısıeren un: wırd auch 1ın TEl
ten der Marktorıientierung soz1aler Idienste ımmer eın „subventionıertes“ Unter-
tangen bleiben. Di1e CNANNLEN Fachstellen des Kınder- und Jugendschutzes
erbringen keıine personenbezogenen Dienstleistungen, W andere Jugendhilfe-
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einrichtungen Iu  z Es sınd 1m wesentlichen kommunikatıve Leistungen W1€e Infor-
matıon, Beratung un Fortbildung SOWI1Ee lobbyistische Leistungen W1€ FEınwiır-
kung auf dıie Gesetzgebung und deren Umsetzung, Unterstützung öffentlicher
Aufmerksamkeıt un nregung tachlicher und ethischer Diskurse. Hıerzu yehö-
L11 auch breiter angelegte, tachliche Organısatı1ons- un: Handlungskonzepte ZUrTFr

Suchtprävention der öffentliche ampagnen ZELT: jugendpolitischen und erziehe-
rischen Sorge Junge Flüchtlinge uch auf der kommunalen Ebene des Ju
yendamtes, der erzieherische Kınder- un: Jugendschutz 1m Vordergrund
steht, wırd die Aufgabe VOL allem ın der Querschnittsperspektive MIt
Traägern der Jugendarbeıt, mıt Einriıchtungen (Tageseinrichtungen, Schulen) und
in Kooperatıon mı1ıt der Polizei und den Ordnungsbehörden wahrgenommen. Die
nachtolgenden Erorterungen können AaUS der Fülle der Themen L1UTLTE einıge wenıge
Aspekte ansprechen.

Handlungsformen
Ordnet INa  - die Aufgaben des Kınder- und Jugendschutzes, lassen sıch drei
Handlungstormen als konkreter Ausdruck der Idee des Schutzes VO Kındern
un Jugendlichen VO gefaährdenden Eıinflüssen unterscheiden: die kontrollierend-
eingreıtende Dımensıon, die erzieherische Dimension un dıe strukturbildende
Dımensıion.

Der kontrollierend-eingreifende Jugendschutz umfta{fßt das „klassısche“ and-
lungspotentıial des Jugendschutzes un: wurde trüher als „gesetzlıcher” Jugend-
schutz bezeichnet. Er 1St rechtlich anderem gekennzeichnet durch das (5e*
SET7Z. ZUuU Schutz der Jugend ın der Offentlichkeit (JOÖSchG), das (seset7z ber die
Verbreitung jugendgefährdender Schritten und Medien und das Jugendar-
beitsschutzgesetz (JarbSchG) Er richtet sıch prımar die Erwachsenen, A (de=
werbetreıbende und Instıtutionen. Mırt Verboten Wll'd der Zugang .  Junger Men-
schen gefaährdenden (Irten regulıert, mı1t Bewertungsverfahren werden Filme
für bestimmte Altersgruppen freigegeben, mıt strafrechtlichen Regelungen Ver-
letzungen der Integrität Junger Menschen yeahndet. Diese Handlungsart des Kın-
der- un: Jugendschutzes 1St stark generalısıiert, überwıiegend mıt den Miıtteln des
Rechts gESLTEUECEIT und annn 1n den konkreten Handlungsteldern heute angesichts
der raumliıch 1L1UT och schwer eingrenzbaren un! zeıtlich aum och steuerbaren
Zugangsmöglichkeiten den Gefährdungsorten und - vielfach 1L1LUTL noch
eıne begleıitende Funktion wahrnehmen. Sıe 1St allerdings unverzıchtbar, VOIL

allem EXTITEME Gefährdungen rechtlich-politisch bewerten un dann auch sank-
tionıeren können; ıhre Bedeutung esteht VOTL allem darın, Bewertungsmafßs-
stabe erlangen, die Regulierungsdruck autbauen, die politische Auseinander-
SCEIZUNgG ANTCSCIL un ıhr einen gesamtgesellschattlıchen Ort geben.
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Der erzieherische Kinder- un Jugendschutz verfolgt die Perspektive, durch
Eınwirkung autf dıe Entwicklungsprozesse der Jungen Menschen deren eıgene
Krätte stärken, da{f S1Ce möglichen Gefährdungseinflüssen nıcht erliegen
bzw. sıch mıt ıhnen aktıv auseiınandersetzen können. Dabe1 oilt C nıcht NUur W al-

end agıeren, sondern die tragfähıgen un entwicklungsftfähigen Kompetenzen
pOSIt1LV verstärken. Medienpädagogische Arbeit 1ın der Jugendarbeıit Ördert
beispielsweise den eigenständıgen Umgang MmMIt Kommunikationsmedien, aktıve
Freizeitgestaltung wirkt passıvem Freizeitkonsum Es handelt sıch be1
derartıgen Ansätzen eıne iındividuell und sozlalgruppen-orientierte and-
lungsperspektive. S1e entwiıckelte sıch verstärkt iın den VErgansCHNCH ZWanzıg Jah-
1LCIN und tand als Eıngang ın das Kınder- un: Jugendhilfegesetz SGB
VO 990/91

Als drıtte Siäule des Jugendschutzes können dıejenıgen Aktıvıtäten der Jugend-
hılfe verstanden werden, dıe autf dıe Lebensbedingungen Junger Menschen eINWIF-
ken un!: durch strukturelle Maßnahmen Gefährdungspotentiale angehen. Be1i-
spielsweıse schaften Verkehrsberuhigungen und Wohnumfteldverbesserungen
Freiräume tür kındlıches Spiel, erötffnen Alternatıven Zn passıven Freizeitkon-
Sl un: tragen ZA111 Verringerung VO Verkehrsgefahren be1ı Eınwiırkungen aut
dıe stadtebauliche Planung mı1t „Kınderfreundlichkeitsprütfungen“ und dergle1-
chen sınd veeıgnet, Gefährdungspotentiale mildern und den Lebensraum der
Kınder verbessern. IDDiese Perspektive knüpft A dıe Grundprogrammatık 1ın

SG B VILI/K]IHG A „posıtıve Lebensbedingungen für Junge Menschen un:
ıhre Famıilien SOWI1e eıne kınder- und tamılienfreundliche Umwelt erhalten
oder schaffen“

Der Vollständigkeıt halber soll erganzt werden, da{ß och weıtere handlungs-
bezogene Verständnisse des Kınder- und Jugendschutzes x1bt, die historisch mıt
der Jugendfürsorge verknüpft und heute 1m Kontext der Inobhutnahme
vemäfß N 42 K]IHG iınzuordnen sınd, WenNnn drıngende Getahr für das Wohl des
Kındes oder Jugendlichen vorlıiegt un anschliefßend gvegebenentalls spezıtısche
Hılfen FAUBE Erziehung, ZU Beıispiel durch Fremdunterbringung der Kınder -
Kerhalb ihrer Herkunftstamıiılie eingesetzt werden.

Entstrukturierung der ]uéendphase Entstrukturierung schutzorientierter
Jugendpolitik?

Miıt dem Begritff der „Entstrukturierung der Jugendphase“ beschreibt INa  - iın den
Sozialwıssenschatten die Tatsache, da{ß dıe soz1alen Voraussetzungen eıner VO

Belastungen treigehaltenen und als spezılısche Lebensphase ausgebildeten Ju
gendzeıt ım gesellschaftlichen Modernisierungsprozefß se1ıt wenıgen Jahrzehnten
ausgehöhlt werden. Dıies hat nıcht 1L1UT ZuUur Konsequenz, da{fß$ wıssenschaftliche
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Beschreibungen der Jugend als Statuspassage eiınem gesicherten FErwerbs- un
Erwachsenendaseıin auf den Prütfstand mussen, sondern mMu auch analysıert
werden, W1€ sıch das Bıld der Jugend 1n der Gesellschaft und W1€ sıch gesellschaft-
lıche Aktıons- und Reaktionsmuster auf Ereignisse und Problemlagen der Jungen
Menschen gestalten un verändern.

Werden, 1es se1 1er dıe These, die Konturen der Jugendphase unklarer und
ZW al sowohl 1mM Hınblick auf die spateren testen „Einmündungen“ 1n deutlich
konturierte Normalbiographien als auch hinsıichtlich der pluralen Erscheinungs-
tormen jugendlicher Gesellung und jugendlicher Stile dann hat dıes für Jugend-
polıtık un Jugendhilfe generell un für den Jugendschutz speziell Konsequen-
A  = Der „Schutzgedanke“ Aßt sıch schwerer begründen und tindet zumındest als
gyenerelles Leıitbild 1ın der Gesellschaft zunehmend geringere Akzeptanz. Beob-
achtbar 1st 1n der Tat Z eınen eıne Verlagerung der gesellschaftlıchen Aufmerk-
samkeıt auf dıe Kındheitsphase, für dıe INa  z och ausreichende Konturıierungen
1m Kontext VO Famaıuılıe un weıteren Erziehungs- un: Bildungseinrichtungen
erkennen meınt; ZIUE anderen zeıgen sıch deutliche Tendenzen der Reduzıerung
politischer Aufmerksamkeıten hinsıchtlich der Jugendphase.

Diese Reduzierung 1St VOT allem als eıne Verengung der jugendpolitischen Op-
tik auf Deftizitbereiche beschreibbar. as allgemeıne ‚Schutz;- und Förderungs-
paradıgma“ weıcht dem „Notparadigma: Handlungsbedarf wırd VO  — allem oder
NUr och Ort gesehen, Probleme gesehen werden, Not herrscht oder C
sellschaftliche Ordnungsgefüge MAaSsSsS1Vv bedroht sınd Fur den Jugendschutz be-
deutet dıes, da{ß BT als generelle präventive Orientierungsfigur der Jugendhilfe
Ler Druck gerat, während der Verhärtung und Focussıerung auft iınterventlon1ıst1-
sche Ma{fifßnahmen un Eıingriffe Priorität zukommt. Diese Entwicklung steht ın
Zusammenhang mıt Anforderungen eın polıtisches Marketing, das konkrete
Taten ertorderlich erscheinen laßt, während grundlegende ordnungspolitische
Haltungen als wenıger marktfähıg angesehen werden®.

Somıit tolgt der Entstrukturierung der Jugendphase selbst eıne Entstrukturie-
LUNS der politischen Handlungsmuster. Der institutionalısıerte Jugendschutz
annn deshalb nıcht mehr auf traglos gegebene Orıentierungen 1ın Jugend- un Ge-
sellschaftspolitik zurückgreıten. Er hat SOZUSAYZCH 7WEeE]1 Fronten kämpfen:
CT MUu polıtischer werden, diejenıgen politischen Krätte unterstutzen kön-
MCIN, die gegebener Entstrukturierungen eıne Handlungsverantwortung 1m
Hınblick autf Gefährdung Junger Menschen sehen, ©1 MUu ‚Aktion- bleiben,
1n dıe Gesellschaft einzuwiırken un den Diskurs ber Jugendgefährdungen auf-
rechtzuerhalten. Zugleich mu dabe verhindert werden, da{ Konftlikt- und Rısı-
koverhalten 1m Jugendalter als normale Verhaltensäußerungen nıcht durch Krımi-
nalısıerungen verstärkt und dann erst ernsthaften Integrationsbelastungen e
macht werden. Insoweıt befindet sıch der Kınder- un Jugendschutz heute al ın
der paradoxen Sıtuatıon, dıe Jungen Menschen SOZUSABCH 7zweıtach schützep
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mussen: VOT Gefährdungen der Gesellschaft und VOTr zusätzlichen Schuldzuwei-
SUNSCH dıe Getährdeten der dıe, die den Belastungen un: negatıven Eın-
lüssen bereıts erlegen sınd.

Selbstkontrollen Legitimatorische Aktıvıtät und Problembearbeitung?
Se1lt den tünftziger Jahren spiıelen VOT allem die Bundesprütstelle für Jugendgefähr-
dende Schritten (BpJS) un: die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft

eıne entscheidende Raolle bei der Regulierung 1m Bereich potentieller Ju
gendgefahrdung durch Medienangebote. Die Aufgabe der Bundesprütstelle be-
steht 1ın der Prüfung un gegebenentalls der Indizierung VO Druckschriften
w1e€e Ton- und Bıldträgern (Vıdeofilme, Internetangebote, Computerspiele); S1E A1-

beitet anderem iın eiınem gerichtsahnlichen Vertahren. Di1e Freiwillige
Selbstkontrolle prüft ebentalls aut gesetzlicher Grundlage und vemaifs eıner Ver-
einbarung der Bundesländer Kınofilme, Videofilme, Computerspiele mıt Vıdeose-
YJUCHNZECN VOT der Markteinführung und versieht S1Ce mıiıt eıner Altersfreigabe. ber
Jahrzehnte haben sıch dıe VO diıesen Einriıchtungen getragenen Mechanısmen iın
eınem hohem Mafie bewährt, nıcht zuletzt, weıl die Instıtutionen eınen hohen
Bekanntheıitsgrad besitzen un die Ergebnisse ıhrer Arbeit weıthın regıstrıiert
werden. Wiährend dıe Bundesprütstelle als bundesstaatliche Instıtution arbeitet,
arbeıitet die FSK 1m Auftrag der Obersten Landesjugendbehörden, stellt also 1ne
Mischtorm VO staatliıcher Kontrolle un: Selbstkontrolle der Medienwirtschaft
dar.

In den etzten Jahren hat sıch dıe Medienlandschaft grundlegend veraändert. In
der Folge entstanden verschıedene, sektoral Für einzelne Medienbereiche tätıge
Instıtutionen der Selbstkontrolle. Unter anderem handelt sıch dıe 994 VO

den privaten Sendeanstalten gegründete Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen
die sıch mMI1t der Fılmfreigabe bzw. der Festlegung VO Zeıitschienen für de-

E Ausstrahlung 1m priıvaten Fernsehen betafißt un eıne reine Selbstkontrollein-
richtung darstellt, dıe Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter

die sıch auft das Internet un: aut Onlıne-Dienste bezieht, die Unter-
haltungssoftware Selbstkontrolle für Alterseinstufungen VO Computer-
spıelen. Ferner o1bt dıe „Beauftragte Stelle der obersten Landesjugendbehör-
den für Jugendschutz 1n Mediendiensten: Jugendschutz.net“ und schliefßlich die
Jugendschutzbeauftragten der Sendeanstalten, die auf der Grundlage des und-
tunkstaatsvertrages eingerichtet wurden.

Dıi1e Pluralısıerung der Angebote un: Medien hat also eıner Pluralısıerung
der SOgENANNLTLEN „Freiwilligen Selbstkontrollen“ geführt. Das Grundproblem
VO solchen Selbstkontrolleinrichtungen esteht zunächst darın, „Nnıe€e freı VO

wiırtschaftlichen Interessen“ seiın/. nzwiıschen 1St vieltach belegt, da{fß mi1t der
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skizzıerten Pluralisierung der Institutionen auch Relativierungen 1mM Bereich der
Einschätzungen VO Medieninhalten einhergehen. Die plurale Struktur tührt ke1-
NCSWCHS zwangsläufıg 1m Sınn des Kınder- und Jugendschutzes eıner nhe-
bung der Qualität der Medieninhalte. Vermutlich dürften dıe Mechanısmen der
Selbstkontrolle 1Ur dann aut Dauer wırksam se1n, WE der öffentliche un: polı-
tische Diskurs stark und stabıl 1St und durch gesetzliche Regelungen auch
Zwangsmuittel verfügbar bleiben.

Angesıcht der technischen Integration der Medien und des Zusammenwach—
SCS der Angebotsstrukturen, sprachlıch mI1t dem Begriff „Multimedıia“ ZUU

Ausdruck gebracht, stellt sıch nıcht 1L1UT W1€ 1n der Vergangenheıt die rage, wel-
che Medien Jeweıls hınzukommen und deshalb 1ın die Kontrollen einzube-
zıehen sınd, sondern Ww1e€e dıe Kontrollinstitutionen miıteinander umgehen, WECINN

dıe prüfenden Gegenstände vielfach dıe gleichen sınd oder sıch überschneiden.
Wır haben 6S also zunehmend nıcht 1L1UT mı1t eıner Konfliktlinie zwıschen wenıgen
Kontrollmestanzen (BPJS und FSK) eınerseılts und dem Medienmarkt andererseıts

Lun, sondern mıt eıner durch wirtschaftliche Interessen mıtbestimmten Kon-
kurrenz 7zwiıischen den verschiedenen Selbstkontrollinstitutionen untereinander.
Es o1bt inzwıschen keıne klaren „Fronten“ un Konstellationen mehr, W1€ sıch
in den VELSANSCHCI Jahrzehnten Verlage und Filmwirtschaft och all Entschei-
dungen der Bundesprüfstelle ‚gerieben” haben Die Mediengesellschaft zeichnet
sıch zudem heute dadurch AaUsS, da{fß ıhr Eınflufspotential ungeheuer gewachsen ist;
selbst „mıt“zubestimmen, W as als jugendschutzrelevant gyelten hat Ferner
mMuUu konstatıiert werden, da{ß der institutionalisierte Kınder- und Jugendschutz
orofße Probleme hat, schnell aut die Medienangebote reagieren.

Globalısıerung und „Enterenzung? VO Gefährdungen
Wiährend die Medien ımmer stärker olobal ausgerichtet sınd, tindet der Jugendme-
dienschutz och innerhalb natıonaler Grenzen War o1bt 1MmM Bereich der
Selbstkontrolle VO Netzen GESTE, internatıonal ausgerichtete Aktıvıtäten, un: die
Kommıissıon der Europäischen Gemeinschaft hat miı1t einem „Grünbuch ber den
Jugendschutz und den Schutz der Menschenwürde iın den audiovisuellen und den In-
tormationsdiensten“ 1996 eınen wichtıigen Beıtrag zunächst dazu geleistet, auf über-
oreiıtender Ebene transparent machen, W1€e unterschiedlich alleın ın den europa-
ischen Ländern die Regelungen und dıe gesetzlıchen Eingritfsmöglichkeiten sınd Es
wırd vermutlich erst an ernsthafteren Bemühungen internationalen Kon-
SCMNS kommen, WEenNn in einzelnen Ländern die Thematık weıterhin ötfentlich virulent
bleibt. Man MUu allerdings bedenken, da{fß WIr 1in Deutschland VO eiınem ‚hohen Nı-
veau“ gesetzlıchen Regelungen und organisatorisch-institutionellen Strukturen
ausgehen und aum können, da{fß dies überall nachvollzogen wiırd.
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Generell und gleichsam auch 1mM übertragenen Sınne sınd Entgrenzungen auf
den verschiedensten Ebenen eın Kennzeichnen der derzeıtigen epochalen S1tua-
t10n. Kındesmifßshandlung findet nıcht allein 1m begrenzten soz1ıalen Nahraum
taktısch STa  ‘9 sondern wırd zugleich ber mediale Netze verbreıtet und vermark-
tetL: Stellte für manche Schritten die Unterkante des Ladentischs beim Kıosk och
eıne Grenze dar und WAar die Fiılmvorführung auf den Kınosaal begrenzt, sınd
heute Zugänge 1Ur och schwer kontrollieren. uch technische Regelungen,
VO abschließbaren Fernseher bıs hın Software-Produkten, die den Zugang

estimmten Angeboten 1m Internet für jugendliche Nutzer SpCIrEN, sınd 1L1UTFr

begrenzt wırksam und haben eiınem vewı1ssen rad eher legıtimatorische
Funktionen. Be1 allen kritischen Einwänden stellen diese Vorkehrungen und Me-
chanısmen jedoch zumındest Reaktionsstrukturen bereıt, 1n deren Zusammen-
hang annn auch ber Ursachen un Verantwortlichkeiten gesprochen und pad-
agogıische un ethische Orıentierungen und Ma{fstäbe 1n die Diskussion einge-
bracht werden können.

Erzıehung un! Jugendschutz
Zweıtellos kommt den durch den Jugendschutz angestoßenen, erzieherischen Be-
mühungen orofßse Bedeutung Beispielhaft sSCe1 jer eLtwa autf padagogische Kon-

verwıesen, ber die Reduzierung VO Spielzeug iın Tageseinrichtungen für
Kınder bewulftt autf die kreatiıve Kraft der Kınder seLzen un: S1e befähigen,
ohne auf vorgegebene Spiele angewıesen se1N, eıgenes Spielen stärken. Man
annn darın trühe Formen der Suchtprävention und eınes kontrollierten Umgangs
mI1t Konsumangeboten sehen. Eın Zzweltes Beıspiel ware, Kınder stärken, sıch
VO Erwachsenen nıcht 1n Sıtuationen verstricken lassen, dıe sexuellem
Mißbrauch tühren können. Plakataktionen W1€e beispielsweise „Keıne Macht den
Drozen: sınd möglıcherweıse gee1gnet, ber Identifikationen mıt angesehenen
Personen eın estimmtes Verhalten unterstutzen. ach W1€e VO 1STt die Erzıe-
hung 1n der Famılie eın wichtiger Garant für die Entwicklung VO Selbststeue-
rungskräften un für die Sensibilisierung gegenüber getfährdenden Einflüssen.
Gerade aber Famılien, dıe MmMI1t exıstentiellen Schwierigkeiten psycho-sozıaler
oder ökonomuischer Art schaffen haben, dürtten hınsıchtlich eiıner aktıven
Auseinandersetzung un: eıner Bearbeitung der vielen Eınflüsse, dıie die Kınder
und Jugendlichen AaUS den verschiedenen Umwelten mıtbringen, mehr und mehr
übertordert se1n. Dıiıes oalt iınsbesondere dann, WEeNN 1ın der Offentlichkeit der Eın-
druck entsteht un die konkrete Erfahrung vemacht wırd, da{ß Gesellschaft und
Politik gerade für die Famıilien wen1g u  =|

Im Verhältnis ZUiT: personenbezogenen Erzıiehung dürfen dıe vielfältigen SO712A-
lisatıonseinflüsse durch Medien allerdings nıcht unterschätzt werden. Weltbilder
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und Verhaltensorientierungen werden ın wesentlichem Umfang auch ber die
Medien vermuittelt un! beeinftlufst. Insoweıt 1St dıe Eiınbeziehung der Produzenten
un! Iräger medialer Kommunikatıon 1ın die Aufmerksamkeits- un: Verantwor-
tungsstrukturen des Kınder- und Jugendschutzes konsequent.

Generell oilt zudem, da{ß 1ne Engführung und Reduzıierung auf die Pädagogik
un erst recht auf therapeutische Sıchtweisen leicht darüber hinwegtaäuschen,

da{ß dıe materıiellen und strukturbedingten Lebenslagen und Lebenschancen Jun-
gCI Menschen gew1( eın Vieltaches Pradıspositionen schaffen:; kommen
Junge Menschen ber eın zeıtlich begrenztes Risikoverhalten hınaus Abhän-
yigkeıiten un! Desorientierungen. Man dart übrigens nıcht übersehen, da{ß CS We1-
terhıin Segregationen 7zwiıischen denen kommt, die aufgrund ıhres so7z1006kono-
mischen Status reine Medienkonsumenten leiıben (müssen), und denen, dıe sıch
eınen aktıven Umgang mIıt diesen Medien erlauben (können), ber den Zugang

Inftormatiıonen verfügen, dıe Medien nıcht LLUT Z Konsum, sondern auch
produktıv nNnutfzen und damıt Gestaltungskompetenz entwickeln.

Für die Durchsetzungsfähigkeıit VO Kınder- und Jugendschutzperspektiven 1St
notwendig, autf alle Handlungstormen un:! auf deren wechselseıtige Erganzung

un: Stützung SGLEZEH Dıies oilt sowohl tür dıe tachlich als auch organısatorıisch
arbeıtsteilige Jugendhilfestruktur VOr Ort. durch Konzeptentwicklung un:
Planung stabıle Kooperatıonen mıiıt den zuständıgen Behörden un Einriıchtungen

sıchern sınd Die erzieherischen Diımensionen mussen durch diıe Schaffung
VO tragfähigen Lebensbedingungen und durch kontrollierend-eingreitendes
Handeln Hankıert werden.

Wiährend Vernetzung und Kooperatıon organısatıonelle Begrifflichkeiten dar-
stellen un: auch auf dieser funktionalen Ebene bestimmbar un umsetzbar sind,
ann sıch eıne yanzheıtliche Sıchtweise nıcht alleın AUS der Addıtion einzelner
Perspektiven un Handlungen speısen. Es bedartf zumındest des Versuchs, ZU be-
stımmen, der Schutzgedanke nıcht 11UTr eıne tunktionale Bedeutung 1n
dem Sınn hat, da{ß gesellschaftlıche Verhältnisse nıcht vestort werden dürten oder
1Ur einem bestimmten rad MI1t Rısıken belastbar sınd Daiß Junge Menschen
VOT Schäden un Beschädigungen ihrer Exıstenz und ıhrer Entwicklung ewahrt
werden sollen, 1St unabhängıg \A@)  b jeweıls herrschenden jugendpolitischen e1lIt-
bıldern 1ne rage ach dem Menschenbild: Das Menschenrecht jedes einzelnen
yebietet C5S, dıe iın eıner Gesellschaft verfügbaren Miıttel einzusetzen, ıhn truhze1-
t1g und präventiv VOI Beeinträchtigungen schützen. Insoweıt 1St „Prävention”
nıcht blo{(ß „kluse: Vorsorge, sondern eIN Gebot humaner Politik und Gesell-
schaftsgestaltung. Verletzungen der menschlichen Integrität Z Gegenstand
lustbetonter Kommunikatıon oder al der Vermarktung machen, miıifßachtet
die Würde des Menschen und nıcht 1L1UTr strafrechtliche Vorschritten.
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Kırchliches Engagement 1mM Kınder- und Jugendschutz
Es 1St im Zusammenhang der Anmerkungen Zur hıstorischen Entwicklung des
Kınder- un: Jugendschutzes auf die starken Impulse hıngewiesen worden, die aut
der Grundlage christlicher Orıentierungen 1ın die Dıskussion ber den Umgang
mi1t Gefährdungen und personalen un: soz1alen Desorientierungen Junger Men-
schen eingebracht wurden. Mehr denn Je 1St heute eıne strategısche kırchliche DPo-
sıt1ıonı1erung 1ın Jugendhilte und 1n der Wohlfahrtspflege und Soz1alpolıtık gefor-
ert Hıerzu sollen abschließend einıge thesenförmige Ausführungen gemacht
werden.

Die Befassung mMIt und dıe UÜbernahme YA@} handelnder Verantwortung für
die personale Integrität und die so7z1ale Integration Junger Menschen 1St unzwel-
elhaft elıne wichtige Aufgabe 1m Rahmen des pastoralen un: dıiakonischen Auf-

der Kırche.
Die christlichen Kırchen haben 1ın den VErgANSCNECN Jahrzehnten hıinsıchtlich

der polıtischen Gestaltung vesellschaftlicher Verhältnisse 1m Eınklang mI1t den
herrschenden Paradıgmen ıhre Aktıivitäiten stark darauf ausgerichtet, die t_
lıchen Regulierungen beeinflussen un güunstıge Rahmenbedingungen für ıhr
eıgenes Handeln erreichen. Die Eıinflufschancen autf diesen Wegen dürften WEe1-
Fr geringer werden. Mafßßgeblich 1St hıerfür die deutliche Abnahme der „ınhaltlı-
chen Anschlufßfähigkeiten“ zwıschen christlichen und spezıell kırchlichen OS1-
tionen aut der eınen Se1ite un dem polıtischen Raum auf der anderen Seıte. Dıiıes
ßr sıch beispielsweise 1mM polıtıschen Umgang mıt sozlalpolıtıschen Außerungen
der chrıistlichen Kırchen oder mıt Aktıvıtäten VO Carıtas un Dıakonie zeıgen,
die selbst be1 „christlıch“ Orlıentlerten Parteıen nıcht mehr ausreichenden Akzep-

tinden. Ferner erscheint angesichts der Pluralisierung VO Wertorien-
tierungen un! eiınem hohen rad Indıvidualisierung der Staat „manchem W1€
eın Notar der dıe gesellschaftlıchen TIrends und Bedürfnisse ertafßst“, aber ue-

wırd®. Schliefßlich werden intern 1n iUNSEGETET Gesellschaft un: EXTEern
durch dıe Globalisierungstendenzen 1n vielen Feldern Grenzen staatlıcher Regu-
lıerung sıchtbar. Dıiıes verweılst das kırchliche Amt und dıejenıgen Gruppen, FEın-
riıchtungen un: Inıtıatıven, die sıch dem kırchlichen Raum zugehörıg wıssen,
och staärker auf eıne Aktivierung iıhrer eigenen Kräfte 1m freıen gesellschaftlı-
chen Raum.

Zur Kooperatıon un: Integration des Handelns 1m Kınder- und Jugend-
schutz bedarft CS wesentlich der beständigen Aktıvierung leitender Wertorientie-
LUNSCHHIL, nıcht 1Ur 1mM tachlichen Bereich der Instiıtutionen un:! Urganısationen,
sondern mehr och ach aufßen 1n den gesellschaftlıchen Raum. „Wenn dıe Tel-
eıt mı1t ıhren indıyvıduellen Möglıichkeiten DOSItLV gestaltet werden soll, 1St eıne
orößere Auseinandersetzung mıiıt Moral notwendig, mıt den Spielregeln der
iındıyıduellen Selbstbestimmung.“ Dabej geht CS ach meıner Eiınschätzung nıcht
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11UT darum, Orıientierungen und Posıtionen verteidigen, sondern auch aktıv
gyestalten.

Im Kınder- und Jugendschutz haben WIr I11U  —_- nachrangıg und Al
hauptsächlich ın einem türsorgerischen und nottallorientierten Verständnıiıs da-
MI1t Lun, be]l der Bearbeitung eingetretener Schäden tatıg werden. Dagegen
steht die praäventıive Ausrichtung absolut 1MmM Vordergrund. Dies bedeutet, ertah-
rungsorıentiert, aber dennoch in Zew1sser We1ise VO vorsichtigen Eınschätzungen
un vorgreifenden Bewertungen etragen, potentielle Gefährdungen thematı-
sıeren, W1€ auch ımmer deren taktısche Wırkung sıch spater als bedeutsam oder
wenıger bedeutsam herausstellen Mag Zugleich beg1ıbt sıch der Jugendschutz da-
be]l auch 1n das Konftlıktfeld, estimmte Gefährdungen beispielsweıse den hoch-
tabuısıierten, aber psychiısch W1€ physısch weniıger problematischen Haschisch-
konsum den weıthın akzeptierten, jedoch mMi1t stärkeren Folgeproblemen
behafteten Alkoholkonsum abwägen mussen. Kınder- und Jugendschutz be-
WegL sıch damıt vielfach 1n „Strittigen. Feldern, W as auch innerkirchlich ausgehal-
GEN werden mMuUu

Eın kirchliches ngagement 1ın Bereichen mMI1t hohen Konflıktpotentialen,
unterschiedlichen so7z1alen Bewertungen und Ontroversen polıtischen Posıtionie-

1St auf der Grundlage eines sıch „kognitiv verschanzenden“ Katholizis-
I11US aum möglıch. Dagegen scheint eıne Strategıe tragfahıg, be1 der dıe vesell-
schaftlich vegebene Pluralıtit der Orıentierungen mutıg Z Bekenntnis und Z

Verwirklichung eıgener Grundüberzeugungen ZENULZL wiırd 19 Dies schliefßt e1ın,
auch iınnerhalb des kırchlichen Raumes klarer unterscheiden 7zwıischen dem,
W as ZUE unverzıichtbaren Kern chrıistlicher Grundwerte gehört (und damıt
gleich „Ausschlufßkriterien“ beinhaltet), und dem, W 4S 1m Sınn eınes weıteren
„agg10rnamento“ in der Kırche kontrovers ausgetragen werden ann un mMUu
Schliefßlich sollte auch gezıelt ach Perspektiven gesucht werden, die christli-
che Botschaft Z Anschlufß anderer weltanschaulicher oder ethischer Stromun-
SCH mot1vlert.
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Vgl dıe Beıitrage 1n: Kınd, Jugend, Gesellschaft. Zs Jugendschutz 1/14997, 3/1997 u. ett 1/1998 Thema
Ist Jugend och ta{fbar? Zur Aufmerksamkeıitsverschiebung 1ın der (Fach-)Öffentlichkeit.
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